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1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5583 „Bockenberg 2“; Beteili-
gung nach § 4 (1) BauGB 

Ihr Schreiben vom 14.01.2021 
 
 
 
Sehr geehrte , 
 
aus forstrechtlicher Sicht bestehen gegen den o.g. Planentwurf Bedenken. 
Konkret richten sich meine Bedenken gegen den erneuten Verlust von Wald 
zu Gunsten der Kita-Erweiterung. 
 
Begründung: 
Durch den Bebauungsplan Nr. 5583 sind bereits mehrere Hektar Wald zu 
Gunsten der Standort- bzw. Betriebserweiterung umgewandelt worden. Kurz 
nach Satzungsschluss stellt man nun fest, dass Baufenster vergrößert und 
weitere Waldbereiche der Bebauung weichen müssen. 
 
Der Landesentwicklungsplan NRW formuliert unter Punkt 7.3-1 folgendes 
Ziel: Ausnahmsweise dürfen Waldbereiche für entgegenstehende Planungen 
und Maßnahmen nur dann in Anspruch genommen werden, wenn für die an-
gestrebten Nutzungen ein Bedarf nachgewiesen ist, dieser nicht außerhalb 
von Waldbereichen realisierbar ist und die Waldumwandlung auf das unbe-
dingt erforderliche Maß beschränkt wird. 
Der Begründung zur 1. Änderung des B-Planes kann ich in einem kurzen 
Sätzchen entnehmen, dass ein Alternativstandort der Kita aufgrund von orga-
nisatorischen und wirtschaftlichen Gründen wieder verworfen wurde. Es wäre 
wünschenswert, wenn der Alternativstandort näher beschrieben und die 
Gründe gegen besagten Standort transparent dargestellt worden wären. Auch 
Überlegungen, eine oder zwei Waldkindergruppen zu etablieren, scheinen 
nicht betrachtet worden zu sein. Statt den Kindern den Wald näher zu brin-
gen, wird einfach Wald für Kinder vernichtet. 
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Aktenzeichen: 

310-11-55-5583 (1. Änd.) 

bei Antwort bitte angeben 
 

 

- Fachgebiet Hoheit - 

Telefon 02261 - 7010 -  

Telefax 02261 - 7010 - 111 

@wald-und-
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Zusammenfassend halte ich fest, dass der Nachweis für eine alternativlose 
Waldinanspruchnahme gemäß Ziel nicht erbracht wurde. Gegen die Planung 
bestehen aus forstlicher Sicht erhebliche Bedenken. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
 

 




